
EIN MANDSCHU - MONGOLISCHES DIPLOM 
FOB EINEN LAMAISTISCHEN W~RDENTRÄGER, 

th3ERSETZT UND ERKLÄRT 

Bei meinem letzten Pekinger Besuch i.J.1936 gab mir der bald 
danach verstorbene Gelehrte Baron V. Stael-Holstein einige polyglotte 
Dokumente zur Veröffentlichung. Zwei zusammengehörige mandschu- 
tibetische Erlasse und Briefe'des Kaisers Kienlung habe ich i.J.1938 
im Harvard Jwrml of AsiatiG Sfudks herausgeben und bearbeiten 
können.' Die damals in Aussicht gestellte Veröffentlichung des 
dritten Stückes hac sich bis heute verzögert. Es ist in ihm auch eine 
sachliche Unklarheit geblieben, die sich nicht recht beheben ließ. 
Trotzdem sei das Stück, ein mandschu-mongolisches Diplom, hierinit 
bekanntgegeben. 

- 
'-i 

M A N D S C H U - T E X T  . 
1 

1Abkai hesei forgon be aliha 2h6wangdi hese. bi-abkai fejergi he 
uherilehe h j i n  doroi amba ejen. %nenggi doro Ciajin de tusa akame 
sain be yabume muterengge bici Zurunak6 temgetuleme derengge 
obure be tuwabumbi. Jambaldorji s i  6nomun-i tacihiyan de kiceme. 
lama-i sakil sanwar be tuwakiyame. ofucihi-i h j i n  de tue arame. 
tacihiyara yarhodara doro be 'hing Seme kiceme yabure be bi saibme 
&nih. ~ebzundamba lama-i 8sajin doro. nomun-i k6waran geren 
Sabisa be enteheme akdun obure *jalin. cohome kesi isibume simbe 
8ajin be mandnbure Jebzundamba lolama-i nomtm h6lara lamasaii 
baita de dalaha k'ambu nomun han %eme funqnefi. tacibure hese 
doron buhe. si doshan kesi be 12aliha be dahame. mini siiwayqn Bajin 
be badarambure gesen ergengge be 13jirgabure ten-i g6nin de acabume. 

1) Zwei Kaiserliche Erlasse (mandscfiu-Ghetisch), den &r&a-Xrid, 
betreffend, Harvard Journal of Asiatie Staäiea 
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nomun-i tacin de sithome. 148ajin ergengge de tusa arara be ele kice. 
Jebzundamba lama-i ljkuren-i nomun h6lara. yaya sain baita arara 
de unenggi gdnin-i 16hing Seme gingguleme yabu. lama Sabisa be 
kadalame fafun Bajin be "tuwakiyabu. ginggule. ume heoledere. 

18Abkai Wehiyehe-i g6sin uyuci aniya ilan biyai juwan uyun de. 

\ M O N G O L I S C H E R  T E X T  

'Tegri yin boSok iyer C& i ejeleksen Zhowangai yin jarlik. bi 
delekei dekin i jirunggeileksen düru k s i n  U yeke ejen U tula jüneger 
düru h i n  dur tusalaju sain i yabuju cidakcit bui bügesu. 'erke ügei 
temdeklen niwrtai  bolbju üjemui. Jambaldorji ci nom un 5surtal 
dur kiciyen. blama yin sakil sanwar i sakiju. burhan U 6Sasin dur 
tusalaju. surhaliu udurithu yosun i cing ünen iyer Tsimtahui yi bi 
saisiyan sanamui. Jebzundamba blama yin düru Sasin U Syosun nom 
un küriyen. hamuk Sabinar i eguride batuthahu yin ucir gtoslan 
kesik kürtegeju camayi Sasin i mandujgdukci Jebzundamba blama yin 
%iom ungsihu blama nar un kerek tur  teriguleksen k'ambo nom un 
han kemen llergumjileget surhahu jarlik. tamaga ökbei. ci dotona 
kesik i küliyeju 12abuksan U tulada. m i m  sira Sasin i badaraiyulju. 
hamuk amitan i lajirgagulhu toil un tagalal luga jokilduirulju nom un 
surtal dur simtaju Wisin amitan dur tusalahui yi neng kiciye. 
Jebzundamba blama yin lsküriyen U nom ungsihu kiget. aliba buyan 
üiletku kerek tur  ünen %anaha ber cing ünen iyer kiciyengguilen 
yabuktun. blama Sabinar i 17jakircu cagaja jasak i sakipruluktun. 
kiciyengguile. buu osoldaktiin. 

18Tegri yin Tetkuksen U wein yisuduger on habur un segul sara 
yin arban yisun e 

Erlaß des Kaisers, der im Auftrage des Himmels die Herrschaft 
übernommen hat. - Ich als oberster Herr über die Religion, welche 
die Welt umfalbt, zeige, wenn jemand da ist, der wirklich der Religion 
Nutzen zu. bringen und Gutes zu leisten vermag, stets, daß ich ihn 
auszeichnen und ihm ein Ansehn geben will. Daß du, Jambaldorji, 
ein Leben führst voll Bemühung um den Unterricht der heiligen 
Schriften und in Beobachtung der Lama-Gelübde und zum Wohle der 
buddhistischen Religion aufrichtig bestrebt [bist] um den Gedanken 
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der Unterweisung und des Vorbilds, habe ich mit Anerkennung 
empfunden. Daher habe ich, um die Lehre des Jebzundamba Lama, 
die Bibliothek der heiligen Schriften und die Schülergemeinde für 
alle Zeiten sicher zu stellen, zum besonderen Beweis meiner Guist dich 
mit dem Titel "Gesetzeskönig" zum Abt und Superintendenten über 
die Angelegenheiten der Lamm ernannt, welche die Schriften des 
Glaubensausbreiters Jebzundamba lesen, und habe dir dazu eine 
Lehrbestallung und Siegel gegeben. In Anbetracht dessen, daß du 
nunmehr meine Gunst und Gnade empfangen hast, sollst du, gemäß 
meinem höchsten Wunsch nach Ausbreitung der Gelben Lehre und 
der Erfreuung aller Kreaturen, dich für  das Studium der heiligen 
Schriften einsetzen und um das Beste der Lehre und der Kreaturen 
ganz besonders bemühen. Für das Lesen der heiligen Schriften im 
Palast des Jebzuridamba Lama und die Ubung aller guten Werke sollst 
du in aufrichtiger Gesinnung treue Sorge tragen. Bei der Betreuung 
der Lamas und der Schüler sollst du sie zur Beacntung der Disziplin 
und der Vorschriften anhalten. Nimm es genau damit und sei nicht 
lässig ! 

Neununddreißigstes Jahr der Regierung Kienlung (1774), am 
neunten des dritten Monats. 

S P R A C H L I C H E R  K O M M E N T A R  

Die Ubersetzung folgt dem Mandschu als dem Grunatext. Das 
Mongolische entspricht ihm übrigens genau, auch mamrnatikalisch, 
bis auf folgende geringfügige Ausnahmen : 

L.4 derengge obure be tuwantbi / nigurtai bolgaju ujemui (statt 
nigurtai bolhu yi üjegdumui) -ich zeige, daß ich ihn an- 
gesehen machen will 

2.7 bi saidame g6nifi / bi saiSiya,n sanamui (statt sanaju) - ich 
habe es mit Anerkennung empfunden und . . . . 

\ 
2.12-13 dajin be 3adurambure / dasiit i baduraflutju (statt b a ~  

daragdhu) - die Ausbreitung der Glaubenslehre 

2.16-17 yabu, tuwaMyabu / yabuktun, saki@luktun (statt ydsr, 
sak2gul; d.i;, die beiden Imperative stehen im Mongolischen 
im Plural). 
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Z U S A M M E N S T E L L U N G  A U S  D E M  S P R A C H -  

S C H A T Z  

Abka i  hesei / tegri y i n  bodok iyer  - auf Befehl des Himmels (chin. 
Q, tibetisch gnum gyi  bkus)  

forgon be aliha h h a n g d i  / cak i ejeleksen hozoangdi- der Kaiser, 
der die Zeitfolge, d.h. die Regierung, übernommen hat. Im 
Mongolischen heißt es wörtlich : der die Herrschaft ergriffen hat. 

\ Das Wort cak, Zeit, ist eine Prägnanz für  cak un Icürdun, das Rad 
der Zeit, eine Zeitfolge, ein Zeitabschnitt, nämlich der Regierung. 
Vgl. dazu den Beinamen des buddhistischen Todesgottes Erlik 
han (Yama) : cak i barikci, tibetisch dus  'dzin-der die Zeit 
(Lebenszeit der Menschen) in der Hand hiilt. Im Mandschu vgl. 
etwa den Tempelnamen forgon be ejetehe juktehen - der die 
Umdrehung, nämlich des Gesetzesrades, beherrscht - als Ober- 
setzung des chinesischen % @ %$. Im Chinesischen heißt der 
obige Titel j$k B, im Tibetischen gnam-skymi h v a k t i ,  
Kaiser mit dem Himmelsbeistand, oder auch rgyal Wams t'ams- 
cud la  dban bsgyur bai hvaii-dh< der Kaiser, der über die Wesen 
im Reiche die Regierung übt. 

abkai  fejergi be uherilehe Sajin / deleka' dekin i jirunggeileksen düru  
s'asin - die Religion, welehe die Welt (mong. : die auf der Welt 
Befindlichen) urnfaßt hat. Das Wort j i m g g e i i e k u  fehlt bei 
Kowalewski.2 

dajin doroi amba ejen / düru  h i n  U yeke e j en  - der große (oberste) 
Herr der Religion 

derengge obumbi / nigurtai bolgahzc - angesehen machen, jemandem 
ein Ansehen, eine Auszeichnung geben 

tncihiyara yarhddnra doro / s u r h h u  udur i thu  yosun - der Grundsatz 
der Unterweisung und Führung 

hing seme kicembi / cing unen  iyer  simtahu - aufrichtig bestrebt sein 
Jebzundamba lama-i Sajin doro / Jebzundamba blama yin dürzs b i n  

u yosun- die Grundsätze, die Lehrmeinung, der Religionslehre 
C& Lamas Jebzundamba 

enteheme tckdun obumbi / eguride bdu thahu-  für  ewige Zeiten 
festigen 

g e r m  6abisa / bumuk dabinar - die Schülerschaft 

2) Dictfonnaire Mongol-Russe-Franpis, Kasan 1844149 
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m u n - i  k6waran / nom un lciiriy&n - Bibliothek der heiligen 
Schriften 

eohome kesi S b u m b i  / tualan kesik k ü r t e h -  besonders mit Gunst 
bedenken 

ia j in  be mendubure / 6asin i i n d u g u l u k c i  - der den Glauben erhebt 

lumasai baita de dalaha k'ambu / blama nar un kerek tur tsriguleksen 
k'ambo - Abt und Vorgesetzter für die Angelegenheiten der 
Lamas 

tucibure hese doron buhe / surhahu jarlik tamdga ökbei-ich habe 
eine Verfügung zum Unterrichten und ein Siegel (darauf) 
gegeben 

doshon kesi be ali-mbi / d o t m  kesik i küliyeju abhu-Huld und 
Gnade entgegennehmen 

szkwayan gajin be badarambumbi / sira dasin i badnra~ulhu-die 
Gelbe Lehre ausbreiten 

geren ergengge be jirgabumbi / hamuk amitan i jirga&dhu - die 
Kreaturen alle erfreuen 

t en4  g6nin de aeabume / toil un tugalal Zuga jokil&uju- in ober- 
einstimmung mit dem höchsten Wunsche 

twmun-i tacin de sidhombi / nom un surtal dur simtahu - sich für 
das Studium der heiligen Schriften einsetzen 

kuren-i nomun holambi / k ü 7 - E ~  u nom ungsihu - die heiligen 
Schriften des Palastes, der Bibliothek, lesen 

yaya sain baita arara / aliba buyan üiktku kerek - die iibung aller 
Art  guter Werke 

uncnggi gh in - i  / ünen samha ber - in aufrichtigster Gesinnung 
l a ~ m  iabisa be kadalambi / blama iabinar i jakirhu- die Priester 

und die Novizen betreuen 
fa fun  ia j in  be tuwahiyambi / cqjaja jasak i sakihu - die Diszipiin 

und die Lehre, das Gesetz, beachten 
ginggule ume heoledere / lticiyengguile buu osoiduktun - nimm ea 

genau unci sei nicht lässig! - Im Mo~golischen ist die Pluralform 
des zweiten Imperativs unverständlich 

Die beiden Stücke tragen das gleiche Siegel in Mandschu- und chine- 
sischer Siegelschrift 'hesei tacibure booba? und B & 2 9[ ,  d.h. eine 
wrn ~ k i s e r  verliehene Lehrbestallung. 
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S A C H L I C H E R  K O M M E N T A R  

3 e r  Jebzundamba Hutuktu, tibetisch rje-btsun dampa, der 
"heilige Hochwürdige" (hutuktu ist der Ehrwürdige, tib. phags-pa, ::= 
sanskrit ärya) ist die Bezeichnung fü r  den seit d.J.1604 in Urga 5- 
(Küren) residierenden Kirchenfürsten der Mongolei. E r  heißt auch 
Maidari Hutuktu als Verkörperung des Maitreya. Am Ort nannte -5 
man ihn Bogda Gegen, den "heiligen Glanzvollen." Außer ihm gibt es 
in Küku hob, der "blauen Stadt," der chinesischen Stadt Kuei-hua E 
Sui-yüan & s, für  die Innere Mongolei den Maiijulri Hutuktu 2 
oder Donghor (tib. sto-i-'k'w) Hutuktu, der schon vor jenem seinen 4 
Sitz in der Steppe genommen hatte, im Range aber unter ihm steht, $ - 

Der Jebzundamba, also kein Personenname sondern ein Titel oder 
J 

Rang, ist eine Verkörperung, ein Hubilgan, tib. sprul-ba, des tibeti- 
schen Geschichtschreibers Täranätha aus dem 13. Jahrhundert. E r  
hat in acht Inkarnationen bis zum Jahr 1984 in der Kiosterstadt 
Urga-Küren residiert, die danach in Ulanbator umbenannt wurde. % 

& Die Nachrichten über die Geschichte dieses hohen Kirc~ienamtes sind .s 
äußerst dürftig. Das meiste erfahren wir noch aus Sanang Secens 2 
Geschichtswerk hat un dndwun U erdeni ytn tobci "Kostbarkeitaknopf $ 

Y- 
(Abriß) vom Ursprung der Könige," wenigstens f ur die frühere 
Zeit: das Werk schließt mit dem Jahr 1651. Das .tibetische Werk T 
Hm c'os byufi, Geschichte des Buddhismus in der Mongolei, von 'Jigs- 

I-P 

med Nam-mk'a v.J.1818,' aus dem man in erster Linie Nachrichten F- 
über das Amt des ~a t r ia rchen  erwarten dürfte, bringt eigentlich nur -4 : 
drei kurze Erwähnungen auf S.247, 345 und 367, darunter von 
Interesse nur den Vermerk, da8 Spine Inkarnation (Hubilgan, spruL 
sha) i.J.1770 bei dem learl-skya rdo-rje 'ean, d.h. dem Großlama und 5- 
Hutuktu in Peking Rol-pai rdo-rje Studien getrieben habe. In  der 4- 
europäischen Fachliteratur hat noch niemand den lamaistischen 
Patriarchen eine Untersuchung gewidmet wie RockhiIl den Dalai 4 
L a m a ~ . ~  Grünwedel 6 bietet uns wenigstens einige Angaben, ebenso J 

4: M a ~ e r s . ~  Am genauesten können wir uns immer noch aus dem guten 3 3 
. 4  i 
8 i 

3) W i c h t e  der OBtmongolen und i h m  Fillatenbarises, hrsg. U. üben. 
von Isaak Jakob Schmidt, St. Peteraburg 1829 

4) htsg. U. tlbere. von Georg Huth, Straßbura 1894 
t: 
- 

6) JRAS, N. Ch. Br. n;i. 1886 "3 3 
6) M~tbologie der Bnddhlrmw in CNni ud. Mongold, Lelpelg 1Db0 - .a !i = 
7) The Chfnese Covernment shanphri 1878, ein Buch von bleibendem ti 

Wert. :=F z E 
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Buch von Koeppens unterrichten, das sich seinerseits für unsere 
Fragen auf Reiseberichte stützt. Es zählt bis zum Jahr 1781 fünf 
Generationen des Jebzundamba Hutuktu auf, mit den Todesjahren 
16509, 1735, 1769. Uber die vierte Verkörperung fehlt eine nähere 
Angabe : sie habe nur ein Alter von 16 Jahren erreicht. Die fünfte sei 
i.J.1782 zum Hutuktu erklärt warden, im Alter von rieuh Jahren. 

Jambaldorji, tibetisch ' J a d p a l  rdo-rje ( = mafiju2tajra?), ist 
ein Personenname, eines Lamas. Wenn dieser in einer kritischen Zeit, 
zwischen dem Tode des Hutuktu dritter Generation i.J.1769 (17731) 
und der Einsetzung des Nachfolgers i.J.1782, also während einer 
Vakanz - die vierte Verkörperung scheint nicht eingesetzt worden 
zu sein -vom chinesischen Kaiser als dem Schutzherrn der Religion 
nach Urga geschickt wurde, so liegt darin ein besonderer politischer 
Auftrag, der sich auch in dem verliehenen Titel nom-un han, e'os-Pgyd 
(dharmaräja) , chin. E fah-wang, "Gesetzeskönig," ausdrückt, 
der eigentlich dem Hutuktu zukommt; er bedeutet den Regenten, 
Ausüber der äußeren Macht und Verwaltung in lamaistischen 
Ländern. Erstmaliger !Träger des Titels war Gu6i Ilan, der Hobten- 
Fürst, der i.J;1643 die geistliche Ordnung in Tibet wiederhersteilte 
und sich zum Schutz des Dalai Qma mit seiner Mongolenhorde in 
Nordtibet niederließ, in der Landschaft Dam. -Der Kaiser schickt 
also Jambaldorji als Mann seines Vertrauens mit der ~ i ; r ~ a b e ,  
während der Vakanz des Kirchenthrones darauf zu sehen, daß der 
Palast Urga ( = ÖWo = Erguge) dnd die Leitung der gr'oßen Klöster 
in der Mongolei nicht in die unrechten Hände kämen. Daß er sich 
fü r  diese Aufgabe lieber eines Lamas als des politischen Statthalters 
bediente, ist verständlich. 

Die Nachforschung nach den Umständen dieses politischen 
Auftrags gestaltete sich nicht einfach. Wie gesagt fehlen hiq  die 
Vorarbeiten. Mongolisten und Tibetanisten haben neben ihren 
sprachlichen und religionswissenschaftlichen Forschungen sich mit 
der politischen und Kulturgeschichte der lamaistischen Länder kaum 
befaßt. Es wäre zu wünschen, daß man mehr nach Geschichtaquellen, 
Klosterchroniken U. dgl. suchte und uns mit Ämterlisten und 
Genealogien der Äbte bekannt machte. Von chinesischer Seite i p  da 
nicht viel Interesse zu erwarten So war auch hier dae Suchen in der 
Literatur eitel: Weder dae Tdihg-ehi kao & noch die Ai-ten- 
werke gaben etwas her. Im politischen Teii des ereten p&n& jenes 

8) Die hmafrtlrche Hierucbie und Klrcbe, Berh 1869 
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Werkes ist die Sendung nicht erwähnt, ebenso wenig in der 
Monographie über die Mongolei. Im biographischen Teil erscheint 
überhaupt kein Lama. Eine besondere Abteilung über den 
Lamaismus, der doch sicher in der Mandschu-Zeit etwas bedeutete, 
gibt es leider nicht. - Im Yüan-shi jZ &, dem oaziellen Geschichts- 
werk über die Mongolendyastie, wird noch über die wichtigsten 
Lamas, die Kaiserlichen Präzeptoren, besonders berichtet. Die 
Ubersichtswerke, wie Wei Yüan's Sheng-wu ki P 3 s, "Auf- 
zeichnungen über. die Kriege der regierenden Dynastie," Huang- 
ch'ao fan-puh yao-lioh B 36 B, "Wichtigstes von den 
Fremdvölkern des Reiches," sind zu summarisch, als daß sie Ein- 
zelheiten beachteten. Die große Aktensammlung Tung-hus luh @ & 
in ihrer erweiterten Ausgabe süh-luh @ #$ von Wang Sien-kien 
E Sk; v.J.1884, "Aufzeichnungen aus dem Archiv vom Turiphua 
(-Tor)," bringt wohl viel Politisches über die Außenländer, aber 
wenig über den Lamaismus an sich. Kurz vor dem Datum des Edikts, 
im 11. Monat des Jahres 38, erscheint ein Aktenvermerk von der 
Obersetzung und Herausgabe des tibetischen Kanons, Kandjur, in 
chinesischer, mongolischer und mandschurischer Fassung. Auch in 
der reichsten Regestensammlung, Ts'ing shih-Juh a, fehlt das 
Edikt. Nach vergeblicher Durchsicht dieser Literatur wandte ich 
mich brieflich an die Stellen, von denen ich Auskunft erhoffen durfte: 
nach Ulanbator-Urga, an das Utschkom, undq-nach Peking, an die 
Nationalbibliothek, mit der Bitte, mir bezügliche Textstellen aus- 
chinesischer, mandschurischer, mongolischer oder tibetischer 
Literatur oder Akten mitzuteilen. Wie leicht hätte ich mir bei meinem 
Besuche 19'28 vom Utschkom Bescheid verschaffen können! Auf 
meine Briefe nach Urga blieb ich ohne Antwort. Aus Peking dagegen 
erhielt ich folgende freundliche Mitteilung, für die ich auch a n  dieser 
Stelle meinen wärmsten Dank ausspreche. Es war eine chinesisch 
geschriebene Auskunft, die ich hiermit in übersetzung biete: "Nach 
den tibetischen und mongolischen Aufzeichnungen ist der Hubilgan 
dritter Generation des Jebzundamba Hutuktu im X. Monat des 23. 
Jahres Kienlung (1758) in Litang :n Tibet geboren, und i.J.28 (1763) 
haben auf Aufforderung des Mandschu-Hofes die Kalka-St&nme eine 
Gesandtschaft nach Tibet geschickt, um ihn nach Küren (Urga) 
einzuholen.. Im Herbst des Jahres 38 (1773) ist er im Palast von 
Küren ins Nimana eingegangen (also nur fünfzehnjährig). - Irn 
Jahre 39 (1774) haben die Kalka eine Gesandtsdiaft nach Tibet ge- 
schickt, die rm nächsten Jahre (1775) in Lhasa eintiaf, bei dem Ddai 
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Lama achter Generation Besuch machte und ihm das Nirvana des 
Jebzundamba Hutuktu dritter Generation meldete, mit der Bitte, einen 
Hubilgan des Jebzundamba Hl&uktu vierter Generation zu bestimmen. 
Der Dalai Lama hat darauf den Sohn des Sonom Da& (bSod-mms 
bkra-Ks?) als Hubilgan vierter Generation bestimmt, der damals 
fiinf Jahre zählte. Im Jahre 43 (1778) hat er im Potala das 
Monchsgelübde abgelegt, um sich drei Jahre später von Lhasa nach 
Küren zu begeben und den Thron des Gesetzes zu besteigen. . . " 
Der Gewährsmann bemerkt dazu: Da also der Jebzundamba dritter 
Generation bereits im Herbst des Jahres 38 ins Nirvana eingegangen 
sei, und der Jebzundamba vierter Generation erst i.J.46 (1781) seinen 
Sitz von Lhasa nach Küren verlegt und danach dort den Gesetzesthron 
bestiegen habe, so könne man nicht verstehen. auf welche Wiederge- 
burt der SatZ deuten solle, daß i.J.39 ein Lehrer des J e b z u n d a m b a 
bestallt wurde. Ob nicht vielleicht das Jahr 39 ein Versehen für 29 
sei? Tatsächlich finde sich in einem Edikt des Jahres 30 ein 
J a m b a 1 d o r j i erwähnt, der dieser Mann sein könnte. Hierzu ist 
zu bemerken: Die leidet nicht im Wortlaut noch mit Nennung der 
Quelle mitgeteilten thetischen und mongolischen Aufzeichnungen 
zeigen eine Abweichung von Koeppens Angaben, nämlich als Todes- 
datum des Jebzundamba Hutuktu dritter Inkarnation das Jahr 1773 
(38) gegen 1769 (34). Das Datum des Diploms zeigt das Jahr 39 
= 1774, fällt also auch nach Koeppen in das Interregnum. Bei dem 
im Edikt v.J.30 (1765) im Zusammenhang mit dem Jebzundamba 
genannten Lama Jambaldorji muß man natürlich von vornherein an 
den Träger unseres Diploms denken. So würde dort eine Datierung 
29 (1764) natürlich gut passen. Aber diese Lesung geht nicht an. 
Zwar ist die Datumszeile beider Schriftstücke vom Stempel verdeckt, 
des mandschurischen stärker als des mongolischen. Man könnte auf 
dem letzteren allenfalls noch ebenso gut horin, zwanzig, lesen wie 
guck, dreißig. Aber in  der an sich sehr stark verdeckten Zeile des 
Mandschudokumentes ist die Lesung orin, zwanzig, ganz unmöglich. 
Der rechts stehende Punkt des g und auch die Andeutung d,es s 
sprechen für  die Lesuag g e h ,  dreißig. Die darauf folgende Zahl, 
die u y w i  lauten müßte, ist völlig verdeckt. tritt aber im mongolischen 
Text als das Wort ykuduger, neuntes, klar heraus. Das Datum 39. 
Jahr (1774) .liegt damit fest. Natürlich kann der Kaiser nicht einen 
Lehrer für  den Jebzundamba bestellen, der gerade ins Nirvana einge- 
gangen und dessen neuer Hubilgan noch gar nicht bestimmt ist. 



Aber tatsächlich gilt das Diplom ja garnicht für  einen Lehrer des 
Jebzundamba Hutuktu, sondern die Bestallungsformel lautet: "Jeb- 
mnäamba lamsi nomun h?iiura iumct sai batta & dalaha k'arnb 
n m u n  hcln seme fungneji / ~ebzundamba blama yin ungsihu blama 
nar un kerek tur terigutsksen Warnbo nom un han kernen ergumjüeget, 
Ich habe dich mit dem Siegel Gesetzeskönig zum Abt und Superinteii- 
denten über die Angelegenheiten der Lamas ernannt, welche die 
Schriften des Jebzundamba Lama (d.h. Täranätha) studieren." Der 
Abschluß heii3t dann "taeibure hese cloron buhe / surhahu jarlik 
tamga ökbei, Ich habe dir eine Lehrbestallung und ein Siegel gegeben." 
Danach also ist der neue Abt nur als Lehrer für die Lamas, die 
Schülerschaft, ausersehen, deren Studien während der Ubergangszeit 
er überwachen soll. Mit mmu& köwaran / nom un Icüriyen ist wohl 
die wertvolle Palastbibliothek gemeint Man merke auch, daß das 
verliehene Siegel j& ch'ih-ming auf einen Beamten vom sechsten 
Grad abwärts deutet. 

Der Gewährsmann verweist nun auf eine wichtige und 
interessante Begebenheit, die nicht in die Akten ,des Tung-hua-luh 
aufgenommen ist, sich aber in der großen Regestensammlung Ts'ing 
shih-luh fand, Buch 742 fo1.14r, in einer Akte vom Tage ting-sze des 
VI. Monats 6.59.30 (1765) mit folgendem Wortlaut: "Wir haben 
zwecks Förderung der Lehre und Befriedung der Wesen eigens ein 
Edikt erlassen, den Hubilgan des Jebzundamba Hutuktu aus Tibet 
einzuholen. Der Jebzundamba Hutuktu ist der von den Kalkas 
verehrte Hauptlama. Er ist jetzt noch jung und muß sich tüchtig mit 
dem Studium der heiligen Schriften befassen, wozu er unbedingt eines 
Lamas als Lehrers bedarf. Nun haben Wir aber über den Abt und 
Gesetzeskönig Jambaldorjt, den Sangjotba Sundub Dorji sowie den 
Abt Sakdur gerade eine Meldung von Aligun und Hoturingga erhalten, 
sie hätten sich neulich um einen Erlaubnisschein für  privaten Handel 
nach Rußland bemüht. Gleichzeitig erhielten Wir eine Meldung von 
Cinggunjab: Nombujab und Jambaldorji seien in der Sache 
'Terrorisierung und Betrug an dem kleinen Hutuktu' von Aligun 
vernommen worden, hatten dabei die Schuld auf einander abzuwälzen 
gesucht, seien aber nicht mit der Wahrheit herausgekommen. Es sei 
höchst untunlich, sie weiter beim Hubilgan zu belassen. . . Wir woI- 
len sie daher beide nach Peking zitieren. Nun hatten Wir den Abt 
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des Klosters P'uming sze .1) 1 +@ Lobzang Jambal (bb-bzari 
'jamdpal) ebenfalls aus Tibet berufen, und er ist in den heiligen 
Schriften bewandert. So verleihen Wir ihm hiermit eigens den Titel 
Nom un Hun, Gesetzeskönig, und rsenden ihn nach Küren als Lehrer 
des Jebzundamba Hutuktu." 

Wir schließen daraus: Der Abt und Gesetzeskönig Jambaldorji 
ist i.J.30 (1765) auf Grund von Anschuldigungen des Statthalters in 
Küren durch den Abt Lobzang Jambal von seinem Posten abgelöst und 
'ad audiendum verbum' nach Peking berufen worden. Es muß ihm 
aber gelungen sein, sich vor dem Thron zu rechtfertigen und später 
das Vertrauen des Kaisers wiederzugewinnen, sodaß dieser ihm 
i.J.1774 in wichtiger Funktion erneut nach Urga-Küren schickte. 
Unter' diesem Gesichtspunkt bekäme das Diplom einen besonderen 
Wert. Der Fall ist nicht uninteressant. Denn er hängt mit politi- 
schen Vorgängen an der russischen Grenze zusammen, die wohl noch 
nicht näher untersucht worden sind und hier auch nur kurz berührt 
werden können. 

Es geht um die russisch-chinesische Grenzsperre in den Jahren 
1764-74 (?); Die Grenzbeziehungen waren durch den Vertrag von 
Nertschinsk v.J.1689 begründet und durch die späteren Verhandlun- 
gen v.J.1727 mit dem Abkommen von Kiachta erweitert worden. 
Dieses, so behauptet der Kaiser in dem erwähnten Edikt, sei von den 
Russen nicht eingehalten worden, womit vermutlich vor allem die sehr 
übel vermerkte Aufnahme flüchtiger Ölebn auf russischem Boden 
gemeint ist, wie des Amursana. Denn der zweite Vertrag voh Kiachta 
v.J.1768 10 beschäftigt sich genauer mit der Frage der Grenzüber- 
tritte. In dem ersten Abkommen von 1727 hatte es in 5 10, im 
Mandschutext,ll geheißen : "ereci amasi juwe gurun-i harangga 
niyalma jai ukarangge bici, nambuha bade uthai wambi. ag6ra hajun 
be jafafi jecen be dabame niyalma be wame h6lhame yaburengge be 
ind ere songkoi wambi. TtSmgetu bithe ak3 bime ag6ra hajun he 

9) Das beriihmte Tempelkioster in Ch'eng-t6h fu jR bB R (Jehol), i.J.20 
Kienlung (1756) zur Erinnerung an den Sieg über die Dsungaren in Bau g e ~ b e n  
tiach tibetischem Muster; ygl. die Reichsgeographie Ta-Ts'ing I-t'ung chih k - )t &; Franke-laufer, EpigraphisLhe Denkmäler . . . Tafeln 40-43; Boersch- 
mann, Chinesische Architektur, Bd. 1.. 

10) Er wird auf chinesischer Seite von dem erwähnten Hoturingga, auf 
russischer Seite von Ivan Kropotov verhandelt. 

11) S b o d k  dogorov . . . St. Petersburg 1889, p. 71, al. 11 



jafafi jecen be dabaci, udu niyalma be wahak6 h6lhame yabuhak6 
bicibe, inu acame be tuwame weile arambi -In Zukunft soll man, 
wenn es wieder Flüchtlinge gibt, Angehörige der beiden Staaten, siu 
sofort töten an Ort und Stelle, wo sie ergriffen sind. - Die mit Waffen 
in der Hand über die Grenze gehen und dabei Mord und Raub treiben, 
soli man ebenso (auf der Stelle) töten. -Wenn jemand ohne Pa0 mit 
Waffen in der Hand die Grenze überschreitet, so soll man ihn, mag er 
auch weder Mord noch Raub begangen haben, bestrafen, und zwar je 
ndch der Lage des Falles." 

Wir sehen, daß hier von einer Auslieferung Flüchtiger nicht die 
Rede ist. Immerhin hätte Amursana mit seinen Leuten beim 
Grenzübertritt von den Russen niedergemacht werden müssen, indem 
die Öleten, nach dem Regierungsstandpunkt, chinesische Untertanen 
geworden waren. - Die Aufnahme der öletischg Flüchtlinge war 
aber nicht der einzige Vorwurf gegen die Russen. Man nahm auch 
Anstoß an der russischen Erhöhung der Zollsätze, durch die der Preis 
der nach China hereinkommenden Waren, in der Hauptsache Pelze, 
beträchtlich gesteigert wurde. Durch die Sperre wurden auf russi- 
scher Seite die chinesischen Einfuhrgüter ferngehalten, neben der 

hat, ja, mit Hammelfett und Salz ein Hauptnahrungsmittel in der 
Steppe darstellt. Auch die Nordmongolen auf russischem Gebiet, die 
seit längerer Zeit in der Umgebung di?s Baikalsees nomadisierenden 
Burjaten, hatten sich an  den Tee gewöhnt und empfanden sein 
Ausbleiben sicher sehr tief. Man dürfte annehmen, daß die aus jener 
Zeit datierenden nach China gerichteten Anschlußbestrebungen 
mongolischer Horden - man denke vor allem an die große Anabasis 
der Kalmükenhorden von der Wolga her i.J 1771 -nicht so sehr der 
grausamen Behandlung seitens der russischen Bebörden als eben dem 
Ausbleiben der Teekarawanen zuzuschreiben ist. Nun gab es in der 
Sperrzeit offenbar fü r  ~usnahmefälle' die Möglichkeit privaten 
Verkehrs mit besonderen Erla~bnisscheine~i, wie aus der oben ange- 

. führten Akte v.J.31 (1766) hervorgeht In einer 'um zwei Tage 
jüngeren Meldung aus Küren heißt es:= der Corji Lama ~a'mbadorja 

12) Im Shnoh-fang pei-&eng 3 U 37, fol. 6r findet sich ein Vermerk 
im Kommentar, daß iJ.29 der Handel von Kiaktu (Kiachta) eingestellt worden 
sei ff & I 1 9 ifi Bt H Ri X @ I tl; 6~ nach der Schließung f .JI t B 
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aus Rußland habe einen Boten Sotba geschickt, der sich nach den 
Gründen der Handelsperre erkundigen und außerdem die Bereit- 
willigkeit des Lamas zum Ubertritt auf chinesisches Gebiet erklären 
sollte (jedenfalls doch wohl mitsamt den Kiosterinsassen). Ihm wird 
geantwortet, er sei willkommen und werde nicht ausgeliefert werden, 
da die Russen kürzlich erst einen Flüchtling Sereng aus China aufge- 
nommen hätten. Ein militärisches Geleit komme allerdings nicht in 
Frage. Vielmehr müsse er den Ubertritt auf eigene Gefahi versuchen. 
Der Grund der Grenzsperre sei die hinhaltende Behandlung der* 
Streitfragen sowie die Erhöhung der Zdlsätze durch die Russen. -- 
Arlch von einem gewissen Sangjai Dorji ist in diesem Zusammenhang 
die Rede, der heimlichen Handel nach Rußland getrieben und die 
erhandelten Pelzwaren in Kalgan abgesetzt habe.13 

An einem solchen privaten heimlichen Handel hat sich also, wie 
Aligun und Hoturingga unter d.18.X.32 (1768) aus Küren melden, 
auch unser Jambaldorji beteiligen wollen, vielleicht um seinem geistli- 
chen Bruder jenseits der Grenze seinen Tee zu verschaffen. Man, 
möchte auch annehmen, daß der Schwarzhandel an der Grenze damab 
durchaus weiter verbreitet und die Anzeige der Statthalter ein ?in- 
faches politisches Mittel gewesen sei, um Jambaldorji zu entfernen. 
Aber das sind natürlich nur Mutmaßungen. Die näheren Umstände 
ließen sich nicht ermitteln, auch nicht aus der biographischen Lite- 
ratur." Aufschluß nur aus den Akten des politischen Amts 
kinz-ki ch'u !gf oder des Kolonialministeriums k f a n  wiian 
pg zu erwarten. 

Die Schätze der chinesischen Archive, welche die allerwertvoll- 
sten Nachrichten gemde über die Geschichte der Nebenländer vom 17. 
bis 19. Jahrhundert bergen, waren früher verschlossen und sind erst 
vor etwa 17 Jahren zur Einsicht wissenschaftlicher, auch ausländi- 
scher Arbeiter freigegeben worden. Ich selbst habe das weitherzige 
Entgegenkommen der chinesischen Behörde bei solchen Arbeiten 

hätte Sangjai Dorji mit dem Amban Ch'ou Tah in K'u-lun einen Schwarzhandel 
\ mit den Russen vereinbart, i.J.30 wären beide dafür gemaßregelt worden, Ch'ou 

Tah P nach dem Gesetz abgeurteilt, Sangjai seines Prinzentitels 4 E verlustig 
erkiärt. Darauf hätte der Statthalter von Urga, Kinggui, mit Hoturingga zu- 
sammen erneut den Handel in Kiachta gesperrt. 

13) Tiing-hna süh-luh, 30. Jahr VII. Monat, Tag ki-mou. 
14) Es findet sich da die Biographie eines Aligun aus derselben Zeit, aber 

ohne jede Beziehung zu den Mongolen. 
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erfahren." Im Jahre 1928 sah ich in der Palasthdle Ta kao tien 
1115 W in Peking die gewaltigen Aktenbestände der beiden erwähn- 

ten Staatsämter liegen, zeitlich geordnet in Papierpäckchen mit 
Datierungszetteln. Eine Stichprobe zeigte mir einen Briefwechsel 
zwischen Kaiser und Dalai Lama v.J.1792, tibetische Originalbriefe 
mit tfbersetzungen ins Chinesische und Mandschu. Als ich i.J.1936 
wieder die alte Hauptstadt besuchte, waren gerade diese Akten, schon 

\ 
aus Vorsicht, nach Nanking geschafft worden, um wohl von dort dann 
ihren Weg nach Westen zu nehmen. Hoffentlich haben sie sich jetzt 
wieder zurückgefunden ! Es wäre tragisch, wenn eine so unschätzbare 
Aktenliteratur, kaum da0 sie für  die Forschung frei geworden, schon 
wieder als Kriegsverlust gebucht werden miißte. 

So schließt die Untersuchung über das Diplom, die uns auf inter- 
essante Wege geführt hat, in der Sache selbst mit einem Frage- 
zeicnen. ~ieiieicht bringen spätere Forschungen in der lamaistischen 
Kirchengeschichte oder chinesischen Kolonialgeschichte uns Aufschiuß 
über die Person Jambaldorii8.-Vielleicht wäre es dem der Wissen- 
achaft zu f ~ h  entrissenen Edelmann, dem die Untersuchung zu 
danken ist, gelungen, uns zur Kiarheit zu verhelfen? 

15) VgL den Bericht in Forschungezi upd Fortschritte, 6. Jahrg. 1930, N' 6 
S. 87. 
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